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Stadt Burg Stargard

T A G E S O R D N U N G
Sitzung des Stadtentwicklungsausschusses der Stadtvertretung Burg 

Stargard

Sitzungstermin: Donnerstag, 19.02.2015, 18:30 Uhr

Ort, Raum: Sitzungsraum des Rathauses, 17094 Burg Stargard, Mühlenstraße 
30

Öffentlicher Teil:
 1. Eröffnung und Begrüßung, Feststellen der Ordnungsmäßigkeit der 

Einladung, der Anwesenheit sowie der Beschlussfähigkeit
 

 2. Einwohnerfragestunde
 

 3. Änderungsanträge und Billigung der Tagesordnung
 

 4. Billigung der Niederschrift der Sitzung vom 06.11.2014
 

 5. Vorstellung Energie- und Rohstoffverarbeitung in Quastenberg 
hierzu: Architektur:fabrik:NB, Herr Braun und Herr Müller
 

 6. Beschlussvorlagen
 

 6.1. Grundsatzbeschluss zur Veränderung des Vorhaben- und 
Erschließungsplan Nr. 2 "Jugendfreizeitzentrum Cammin"
Vorlage: 00SV/15/009

00SV/15/009

 
 6.2. Grundsatzbeschluss - Erweiterung Bebauung in Lindenhof

Vorlage: 00SV/15/013
00SV/15/013

 
 7. Sonstige Anfragen und Informationen

 

Nichtöffentlicher Teil:

 8. Sonstige Anfragen und Informationen
 

 9. Schließung der Sitzung
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Stadt Burg Stargard

Beschlussvorlage
Federführend:
Bau- und Ordnungsamt

Beschluss-Nr:

Datum:
Verfasser:

00SV/15/009

29.01.2015
Herr Granzow

Grundsatzbeschluss zur Veränderung des Vorhaben- und 
Erschließungsplan Nr. 2 "Jugendfreizeitzentrum Cammin"
Beratungsfolge: Abstimmung:
Status Datum Gremium Ja Nein Enth. Änd.

Ö 19.02.2015 Stadtentwicklungsausschuss
N 10.03.2015 Hauptausschuss der Stadtvertretung Burg Stargard
Ö 25.03.2015 Stadtvertretung der Stadt Burg Stargard

Sachverhalt:
In der Sitzung des Stadtentwicklungsausschusses am 06.11.2014 wurde durch Herrn Heller 
anhand einer Präsentation das Sanierungs- und Ausbaukonzept für das neue Objekt 
Freizeit- und Ferienobjekt „Ferienhäuser Cammin am See“ vorgestellt.
Der Eigentümer beabsichtigt in den 6 Bungalows Dusch- und Kochmöglichkeiten einzubauen 
um die Bungalows unabhängig vom Haupthaus vermarkten zu können.
Vorstellbar wäre auch eine langfristige Verpachtung dieser Bungalows.
Wie in der Stadtentwicklungsausschusssitzung dargestellt, beabsichtigt der Eigentümer 
langfristig die Bungalows baulich zu verändern.
Mit der Projektbeschreibung hat Herr Heller im Namen seines Sohnes Sven Heller 
(Eigentümer) beantragt, dass der Vorhaben- und Erschließungsplan überplant bzw. 
verändert werden soll.

Rechtliche Grundlage:
BauGB

Beschlussvorschlag:
Die Stadtvertretung Burg Stargard stimmt einer Anpassung des Vorhaben- und 
Erschließungsplanes Nr. 2 „Jugendfreizeitzentrum Cammin“ in der aufgezeigten Form 
grundsätzlich zu und beauftragt den Bürgermeister entsprechende städtebauliche Verträge 
vorzubereiten..

Haushaltsrechtliche Auswirkungen:
keine – zukünftige Planungskosten werden durch den Antragssteller getragen

Lorenz
Bürgermeister

Anlage/n:
Projektbeschreibung Freizeit- und Ferienobjekt „Ferienhäuser Cammin am See“
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Stadt Burg Stargard

Beschlussvorlage
Federführend:
Bau- und Ordnungsamt

Beschluss-Nr:

Datum:
Verfasser:

00SV/15/013

29.01.2015
Herr Granzow

Grundsatzbeschluss - Erweiterung Bebauung in Lindenhof
Beratungsfolge: Abstimmung:
Status Datum Gremium Ja Nein Enth. Änd.

Ö 19.02.2015 Stadtentwicklungsausschuss
N 10.03.2015 Hauptausschuss der Stadtvertretung Burg Stargard
Ö 25.03.2015 Stadtvertretung der Stadt Burg Stargard

Sachverhalt:
Durch Frau Rossow wurde der Antrag gestellt, dass in Lindenhof die bestehende 
Entwicklungs- und Ergänzungssatzung des Ortsteils Lindenhof erweitert werden soll. Es soll 
im südlichen Bereich (siehe Anlage – gelbe Markierung) eine neue Bebauung entstehen. Mit 
Schreiben vom 19.01.2015 erklärt sich Frau Rossow bereit die Kosten für die Bauleitplanung 
zu übernehmen.

Im Zusammenhang mit einer Bauleitplanung sollten aus Sicht der Verwaltung folgende 
Sachverhalte geklärt sein bzw. zumindest berücksichtigt werden:
- Erschließung der Baugrundstücke – Wer ist zuständig für den Straßenbau?
- Forderungen des Landkreises wegen des Brandschutzes, da bereits in der gültigen 

Entwicklungs- und Ergänzungssatzung des Ortsteils Lindenhof festgeschrieben wurde, 
dass ein Folienlöschteich mit 300 m² an der Dorfstraße errichtet werden soll

Darüber hinaus sollte aus städtebaulicher Sicht gewichtet werden, ob man künftig in 
einzelnen Ortsteilen die Bebauungsmöglichkeiten erweitern will, oder ob man sich 
stattdessen nicht stärker auf die Bebauung innerstädtischer Bereiche bzw. von Baulücken 
konzentrieren sollte.

Rechtliche Grundlage: BauGB

Beschlussvorschlag:
Die Stadtvertretung Burg Stargard stimmt dem Antrag von Frau Rossow zu, dass in 
Lindenhof eine Erweiterung der Bebauung vorgenommen wird und beauftragt den 
Bürgermeister die Städtebaulichen Verträge vorzubereiten. In diesen Verträgen sind u. a. die 
Übernahme der Planungskosten sowie übrigen Kosten zu regeln..

Haushaltsrechtliche Auswirkungen: keine

Lorenz
Bürgermeister

Anlage/n: Übersichtsplan
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